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- ausschließlich er E-MaiI -

Auszahlungstermin der Corona-Prämie am 15. Dezember 2020 gem. § 150 a SGB XI sowie der

Landesprämien, die über die Pflegekassen ausgezahlt werden

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem regelmäßigen Austausch mit den Vertretern der Pflegeeinrichtungsträger und Pfle-

gekassen ist darüber berichtet worden, dass die gesetzlich vorgesehene Auszahlungsfrist für die

Corona-Prämie in der Altenpflege zum 15. Dezember 2020 bei den Pflegeeiiirichh.ingen zusätzli-

chenAufwandverursache. Eine Auszahlung mit dem regulären Gehalt für Dezember sei bei die-

sem späten Termin nicht mehr möglich, eine Auszahlung mit dem regulären Gehalt für Januar
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Seite 2 von 2 käme zu spät, da die Prämie zwingend noch im Jahr 2020 ausgezahlt werden müsse um Steuer-
freiheit zu gewährleisten.

Um in Pandemiezeiten eine tragfähige und pragmatische Lösung zu finden, haben wir uns mit

dem GKV-Spitzenverband ausgetauscht, ob und wie hier zusätzlicher Aufwand bei den Pflege-
einrichtungen verhindert werden könnte. Dazu sind wir jedoch auch auf die Mithilfe der Ver-

bände der Einrichtungsträger und gegebenenfalls die Länder angewiesen:

• Der GKV-Spitzenverband hat sich bereit erklärt, bei den Pflegekassen darauf hinzuwir-

ken, den Auszahlungstermin für die Prämie um eine Woche vor die gesetzlichen Frist
vorzuverlegen; der neue Auszahlungstermin wäre dann der 8. Dezember 2020.

• Dies ist geknüpft an die Bedingung, dass die Pflegeeinrichtungen ebenfalls eine Woche

vor der nach den Prämien-Festlegungen Teü l bestimmten Meldefrist (15. November

2020) bereits zum 8. November 2020 melden, welche Beschäftigten die Voraussetzungen
für eine Prämie bis zum 31. Oktober 2020 erfüllt haben. Die Verbände der Pflegeeinrich-
tungen müssten Ihre Mitglieder auf die neuen Auszahlungstermine hinweisen.

• Die Länder, die die Auszahlung der Prämien über die Pflegekassen per Verwaltungsver-
einbamng abwickeln, müssten den Auszahlungstermin für ihren Prämien-Beitrag eben-
falls um eine Woche vorverlegen.

Ich wäre für eineRückmeldung bis zum l. Oktober 2020. an 416 bm . bund. de dankbar, ob Sie

mit diesem Verfahren einverstanden sind und das hierfür Notwendige in die Wege leiten wer-
den.

Mit freundlichen Grüßen
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